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Unentgeltliche Betriebs-
übertragung unter 
Vorbehaltsnießbrauch

Die Finanzverwaltung geht in einem 
aktuellen Schreiben, das für die Finanz-
ämter verbindlich ist, auf die aktuelle 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) zur unentgeltlichen Betriebsüber-
tragung unter Vorbehaltsnießbrauch 
bei Fortführung des Betriebs durch den 
Vorbehaltsnießbraucher und bisherigen 
Betriebsinhaber ein. Die Finanzverwal-
tung schließt sich der neuen Rechtspre-
chung des BFH an, wonach die stillen 
Reserven vom bisherigen Betriebsinha-
ber aufgedeckt und versteuert werden 
müssen, räumt dem Steuerpflichtigen 
aber bei Betriebsübertragungen, die vor 
dem 17.4.2025 erfolgt sind, ein Wahlrecht 
ein, das Unternehmen zum Buchwert zu 
übertragen.

Hintergrund: Nach dem Gesetz kann 
ein Betrieb unentgeltlich zum Buch-
wert übertragen werden. Es müssen also 
keine stillen Reserven, d. h. die Differenz 
zwischen dem Verkaufswert und dem in 
der Buchführung ausgewiesenen Wert, 
versteuert werden. Jedoch hat der BFH 
jüngst entschieden, dass diese Regelung 
voraussetzt, dass der bisherige Be-
triebsinhaber seine Tätigkeit einstellt. 
Anderenfalls müssen die stillen Reserven 
aufgedeckt und versteuert werden. Daher 
ist eine Übertragung zum Buchwert nicht 
möglich, wenn z. B. der Vater seinen 
Betrieb unentgeltlich auf seinen Sohn 
überträgt, sich dabei einen Nießbrauch 
vorbehält und den Betrieb weiterführt.

Wesentlicher Inhalt des aktuellen BMF-
Schreibens:

Das BMF übernimmt die neue BFH-Recht-
sprechung, so dass eine steuerneutrale 
Buchwertübertragung nicht möglich ist, 
wenn der Vorbehaltsnießbraucher (Vater) 
seine bisherige Tätigkeit fortführt. Dies 
gilt sowohl für einen aktiven als auch für 
einen verpachteten Gewerbebetrieb.

Die vom Vater auf den Sohn übertragenen 
Wirtschaftsgüter werden somit vom Vater 
entnommen, und zwar zum Teilwert (Ver-
kehrswert), so dass die stillen Reserven 
versteuert werden müssen.

Das BMF lässt allerdings eine Buchwert-
übertragung zu, wenn der Betrieb vor 
dem 17.4.2025 übertragen worden ist; 
der 17.4.2025 war der Tag der Veröffentli-
chung des BFH-Urteils. Dabei sind folgen-
de Voraussetzungen zu erfüllen:

	+ Die Veranlagung für das Jahr der 
Betriebsübertragung darf noch nicht be-
standskräftig sein.
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	+ Der Vorbehaltsnießbraucher (bis-
herige Betriebsinhaber, also Vater) und 
der Nießbrauchgeber (Betriebsüber-
nehmer, also Sohn) müssen einen ge-
meinsamen, unwiderruflichen Antrag 
auf Anwendung der Regelung über die 
Buchwertfortführung stellen. 

Hinweis: Die zum Buchwert übertra-
genen Wirtschaftsgüter des Betriebs 
bleiben beim Vorbehaltsnießbraucher 
(Vater) „steuerverstrickt“, so dass die 
stillen Reserven etwa im Fall der Veräu-
ßerung versteuert werden müssen.

Hinweise: Erlischt der Nießbrauch 
durch Aufhebung oder durch Tod des 
Vorbehaltsnießbrauchers und führt 
nun der Sohn den Betrieb fort, muss 
der Sohn – wenn die Übergangsrege-
lung des BMF nicht angewendet wurde 
– die auf ihn übertragenen Wirtschafts-
güter zum Teilwert in sein Betriebsver-
mögen einlegen. Die Wirtschaftsgüter, 
die der Vater seit der Betriebsübertragung 
erworben hat, gehen hingegen zum Buch-
wert auf den Sohn über.

Das Schreiben betrifft die unentgeltliche 
Betriebsübertragung unter Vorbehalts-
nießbrauch und Fortführung des Betriebs 
durch den bisherigen Betriebsinhaber. 
Es gibt aber gleichwohl noch andere 
Übertragungsfälle mit einem Vorbe-
haltsnießbrauch, in denen eine Buch-
wertfortführung möglich ist, etwa bei der 
Übertragung land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe oder bei der Übertragung 
eines gesamten Mitunternehmeranteils 
unter Vorbehaltsnießbrauch, wenn der 
neue Gesellschafter Mitunternehmer 
wird. Auf die einzelnen Fälle weist das 
BMF in seinem aktuellen Schreiben hin.

Erhöhung des Mindestlohns und 
der Minijob-Grenze

Der allgemeine gesetzliche Mindestlohn 
in Deutschland beträgt ab dem 1.1.2026 
13,90 € brutto/Stunde (vormals 12,82 € 
brutto/Stunde). Mit der Erhöhung hat die 
Bundesregierung eine entsprechende 
Empfehlung der sog. Mindestlohnkom-
mission umgesetzt. Damit verbunden ist 
auch eine Erhöhung der Minijob-Grenze 
von 556 €/Monat auf 603 €/Monat. Die 
Jahresverdienstgrenze liegt bei 7.236 €.

Hinweis: Die Anpassung des Mindest-
lohns lässt laufende Tarifverträge im We-
sentlichen unberührt. Der Mindestlohn 
gilt darüber hinaus u. a. nicht für Auszu-
bildende nach dem Berufsbildungsgesetz, 
Pflichtpraktikanten im Rahmen einer 
Schul-, Hochschulausbildung oder eines 
Freiwilligendienstes, Absolventen eines 
freiwilligen Praktikums von bis zu drei 
Monaten, Personen, die einen freiwilligen 
Dienst ableisten und grundsätzlich auch 
nicht für ehrenamtlich Tätige.

Fahrtkosten eines 
Leiharbeitnehmers

Ist ein Leiharbeitnehmer unbefristet bei 
einem Zeitarbeitsunternehmen angestellt, 
hat er regelmäßig keine erste Tätigkeits-
stätte beim Entleiher, bei dem er ein-
gesetzt wird. Hierfür fehlt es an einer 
dauerhaften Zuordnung des Leiharbeit-
nehmers. Der Leiharbeitnehmer ist daher 
nicht auf die Entfernungspauschale von 

0,30 € pro Entfernungskilometer be-
schränkt, sondern kann für die Hin- so-
wie Rückfahrt von seiner Wohnung zum 
Einsatzort jeweils mindestens 0,30 € pro 
gefahrenen Kilometer als Werbungskos-
ten geltend machen.

Hintergrund: Für Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte kann der 
Arbeitnehmer die Entfernungspauschale 
von 0,30 € pro Entfernungskilometer 
(einfache Strecke) geltend machen. Ver-
fügt der Arbeitnehmer dagegen über 
keine erste Tätigkeitsstätte, kann er die 
Fahrtkosten für die Hin- und Rückfahrt 
ansetzen.

Sachverhalt: Der Kläger war Leiharbeit-
nehmer und seit dem 28.11.2015 unbe-
fristet bei dem Zeitarbeitsunternehmen Z 
angestellt. Seine Tätigkeit für Z endete am 
31.8.2018. In den Streitjahren 2017 und 
2018 wurde er von Z bis zum 31.8.2018 bei 
dem Entleiher E eingesetzt und arbeitete 
in einer betrieblichen Einrichtung des 
E in R-Stadt; die Entfernung zwischen 
seiner Wohnung und R-Stadt betrug 
35 km. Der Kläger machte als Fahrtkos-
ten für jeden gefahrenen Kilometer, also 
Hin- und Rückfahrt, 0,30 € geltend. Das 
Finanzamt erkannte nur die Entfernungs-
pauschale an.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) gab der hiergegen gerichteten 
Klage statt:

	+ Die Entfernungspauschale galt nicht, 
weil der Kläger in R-Stadt keine erste 
Tätigkeitsstätte hatte. Dies hätte erfor-
dert, dass er von seinem Arbeitgeber der 
Tätigkeitsstätte in R-Stadt entweder unbe 

ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER
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fristet oder für die Dauer des Arbeitsver-
hältnisses oder für mehr als 48 Monate 
zugeordnet worden wäre. Eine derartige 
Zuordnung ist nicht erfolgt.

	+ Eine unbefristete Zuordnung kommt 
bei einem Leiharbeitsverhältnis i. d. R. 
bereits deshalb nicht in Betracht, weil 
der Verleiher den Leiharbeitnehmer nicht 
länger als 18 Monate dem Entleiher über-
lassen darf. Eine Zuordnung für die Dauer 
des Arbeitsverhältnisses hätte ein befris-
tetes Leiharbeitsverhältnis vorausgesetzt. 
Eine Zuordnung von mehr als 48 Monaten 
war ebenfalls nicht erfolgt.

	+ Da die Entfernungspauschale man-
gels erster Tätigkeitsstätte nicht galt, 
konnte der Kläger die Fahrtkosten für 
die Hin- und Rückfahrt für den Zeitraum 
vom 1.1.2017 bis zum 31.8.2018 geltend 
machen. Hierfür kann der Kläger einen 
Pauschalbetrag von 0,30 € pro gefahre-
nen Kilometer ansetzen, also das Doppel-
te der Entfernungspauschale. 

Hinweise: Der Kläger beendete seine Tä-
tigkeit für Z zum 31.8.2018 und wechselte 
danach zu E. Ab dem 1.9.2018 hatte der 
Kläger damit eine erste Tätigkeitsstätte in 
R-Stadt, da er dem dortigen Betrieb des E 
dauerhaft zugeordnet war. Somit konnte 
der Kläger ab dem 1.9.2018 nur noch die 
Entfernungspauschale geltend machen.

 

Rechengrößen der  
Sozialversicherung 2026

Die neuen Rechengrößen der Sozialver-
sicherung wurden beschlossen. Damit 
gelten im Jahr 2026 folgende Werte:

	+ Die Beitragsbemessungsgrenze 
in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung wird auf jährlich 69.750 € 
bzw. 5.812,50 € im Monat erhöht (2025: 
66.150 €/5.512,50 €).

	+ Die Versicherungspflichtgrenze 
in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung beläuft sich 2026 auf jährlich 
77.400 € bzw. monatlich 6.450 € (2025: 
73.800 €/6.150 €).

	+ Die Beitragsbemessungsgrenze in 
der allgemeinen Rentenversicherung 
steigt Anfang des Jahres auf 101.400 €/
Jahr bzw. 8.450 € im Monat (2025: 
96.600 €/8.050 €).

	+ In der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung wird die Einkommensgrenze 
von 118.800 € im Jahr bzw. 9.900 € im 
Monat (2025) auf 124.800 € im Jahr bzw. 
10.400 € im Monat erhöht.

	+ Das vorläufige Durchschnittsentgelt 
in der Rentenversicherung, das zur Be-
stimmung der Entgeltpunkte im jeweili-
gen Kalenderjahr dient, beträgt im Jahr 
2026 51.944 € (2025: 50.493 €).
Vermieter

Keine Sonderabschreibung bei 
Abriss und Neubau

Die Sonderabschreibung für vermietete 
Neubauten wird nicht gewährt, wenn ein 
vermietetes Einfamilienhaus abgerissen 
und ein neues Einfamilienhaus errichtet 
wird, das ebenfalls vermietet wird. Die 
Regelung über die Sonderabschreibung 
setzt nämlich voraus, dass der Bestand 
an Wohnungen auf dem Grundstück ver-
mehrt wird. Dies hat der Bundesfinanz-
hof entschieden und damit ein Urteil der 
ersten Instanz (s. hierzu unsere Mandan-
ten-Information April 2025) bestätigt.

Hintergrund: Der Gesetzgeber gewährt 
für die Anschaffung oder Herstellung 
neuer Wohnungen, die vermietet werden, 
eine Sonderabschreibung von jährlich 
bis zu 5 % für vier Jahre. Diese Sonder-
abschreibung wird zusätzlich zur regu-
lären Abschreibung gewährt. Allerdings 
sind für die Sonderabschreibung weitere 
Voraussetzungen zu erfüllen, die davon 
abhängig sind, wann der Bauantrag für 
die neue Immobilie gestellt worden ist. 
Nach der aktuellen Rechtslage muss es 
sich bei dem Neubau zudem um ein sog. 
Effizienzhaus 40 handeln. Auch gibt es 
Vorgaben hinsichtlich der Kosten.

Sachverhalt: Die Kläger vermieteten bis 
zum Jahr 2019 ein Einfamilienhaus, wel-
ches sanierungsbedürftig war. Aufgrund 
der hohen Sanierungskosten entschlos-
sen sich die Kläger zu einem Abriss und 
anschließenden Neubau. Nachdem ihr 
am 27.7.2019 gestellter Bauantrag geneh-
migt worden war, rissen sie das Einfami-
lienhaus ab und errichteten im Dezember 
2020 ein neues Einfamilienhaus, das 
sie ebenfalls vermieteten. Auf die Her-
stellungskosten i. H. von ca. 305.000 € 
nahmen sie eine Sonderabschreibung 
i. H. von 15.250 € vor, die vom Finanzamt 
nicht anerkannt wurde.

Entscheidung: Der BFH wies die Klage 
ab:

	+ Die Sonderabschreibung wird nur für 
neue Wohnungen gewährt, die zusätzlich 
entstehen und damit den Wohnungs-
bestand vermehren. Es genügt nicht, 
dass die neue Wohnung eine abgerissene 
Wohnung ersetzt.

	+ Zwar ist der Wortlaut des Gesetzes 
nicht eindeutig. Der Gesetzgeber verlangt 
die Herstellung einer neuen, bisher nicht 

VERMIETER
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vorhandenen Wohnung, was bei Erset-
zung eines Altbaus durch einen Neubau 
streng genommen der Fall ist. Aus der 
Gesetzesbegründung ergibt sich jedoch, 
dass der Gesetzgeber die Schaffung von 
zusätzlichem Wohnraum fördern wollte, 
um die Wohnraumknappheit zu beseiti-
gen. Die steuerliche Förderung ist Teil der 
sog. Wohnraumoffensive, die zum Bau 
neuer Wohnungen führen sollte. 

Hinweis: Der BFH hat in seinem Urteil 
offen gelassen, ob bei Ersetzung eines 
Ein- oder Zweifamilienhauses durch ein 
Mehrfamilienhaus die Sonderabschrei-
bung ganz oder teilweise gewährt werden 
kann. Immerhin käme es in diesem Fall 
zu einer Mehrung des Wohnungsbe-
stands. Nicht begünstigt sind jedenfalls 
die Umwandlung eines Mehrfamilienhau-
ses in Eigentumswohnungen, die Erwei-
terung der Wohnfläche innerhalb eines 
Gebäudes oder aber Baumaßnahmen, 
die lediglich zu einer Verlängerung der 
Nutzungsdauer des Gebäudes führen.

Keine Schenkungsteuer bei 
Einlage eines Familienheims in 
Ehegattengesellschaft

Legt ein Ehegatte das von beiden Ehegat-
ten zu eigenen Wohnzwecken genutzte 
Familienheim unentgeltlich in eine Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ein, 
an der beide Ehegatten zu je 50 % betei-
ligt sind, ist dies schenkungsteuerfrei. 
Denn die Einlage wird von der gesetz-
lichen Schenkungsteuerfreiheit für 
Familienheime erfasst.

Hintergrund: Die Schenkungsteuer 
erfasst jede freigebige Zuwendung 
unter Lebenden, soweit der Beschenkte 
auf Kosten des Schenkers bereichert 
wird. Bestimmte Zuwendungen sind 
nach dem Gesetz steuerfrei. So ist z. B. 
die Übertragung des Eigentums oder 
Miteigentums an einem zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Familienheim 
auf den anderen Ehegatten schenkung-
steuerfrei.

Sachverhalt: Die Kläger waren Eheleu-
te und wohnten in einem Einfamilien-
haus, das allein der Ehefrau gehörte. 
Die Kläger gründeten am 6.8.2020 
eine GbR, an der sie zu jeweils 50 % 
beteiligt waren, und vereinbarten im 
Gesellschaftsvertrag, dass die Ehefrau 
das Einfamilienhaus samt Grundstück 

unentgeltlich in die GbR einlegt. Die GbR 
wurde anschließend als Eigentümerin im 
Grundbuch eingetragen. Das Grundstück 
war ca. 3,6 Mio. € wert. Das Finanzamt 
ging von einer Schenkung der Ehefrau 
an den Ehemann hinsichtlich der Grund-
stückshälfte im Wert von ca. 1,8 Mio. € 
aus und setzte gegenüber dem Ehemann 
Schenkungsteuer in Höhe von rund 
245.000 € fest.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) gab der Klage des Ehemanns statt:

	+ Zwar stellte die Einlage des Grund-
stücks mit dem Familienheim in die GbR 
eine Schenkung der Ehefrau an den Ehe-
mann dar. Bei einer freigebigen Zuwen-
dung an eine Personengesellschaft wird 
schenkungsteuerlich nicht die Personen-
gesellschaft beschenkt, sondern die an 
ihr beteiligten Gesellschafter. Daher kam 
die Übertragung des Grundstücks auf die 
GbR im Umfang von 50 % dem Ehemann 
zugute.

	+ Allerdings ist die Schenkung steuer-
frei, da die gesetzliche Regelung für die 
Übertragung des Eigentums bzw. Mit-
eigentums an einem Familienheim auf 
den Ehegatten greift. Diese Befreiungs-
vorschrift gilt auch bei der Einlage des 
Familienheims in eine GbR, auch wenn 
der Ehemann hierdurch kein Eigentum 
bzw. Miteigentum an dem Grundstück er-
halten hat, sondern das Eigentum nur der 
GbR zustand. Da schenkungsteuerlich der 
Ehemann als Gesellschafter der GbR als 
Beschenkter gilt, ist es folgerichtig, ihn 

so zu behandeln, als habe er selbst das 
hälftige Eigentum an dem Grundstück 
erhalten. 

Hinweise: Die Schenkungsteuerfreiheit 
im Streitfall entspricht dem BFH zufolge 
dem Sinn und Zweck der gesetzlichen 
Steuerbefreiung für die Übertragung 
des Eigentums bzw. Miteigentums an 
einem Familienheim unter Ehegatten. Der 
Gesetzgeber will nämlich die Zuwendung 
des Familienheims unter Ehegatten zu 
Lebzeiten aus der Besteuerung heraus-
nehmen.

Der Gesetzgeber hat mittlerweile aus-
drücklich geregelt, dass bei einer Schen-
kung an eine Personengesellschaft 
ausdrücklich deren Gesellschafter – und 
nicht die Personengesellschaft – als 
Beschenkte gelten. Schenkt hingegen 
eine Personengesellschaft etwas, gilt 
nach dem Gesetz der Gesellschafter der 
Personengesellschaft als Schenker, nicht 
jedoch die Personengesellschaft.

ALLE STEUERZAHLER
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Kein Abzug von Beiträgen 
zu einer freiwilligen 
Pflegezusatzversicherung

Der Sonderausgabenabzug von Beiträ-
gen für eine freiwillige private Pflege-
zusatzversicherung, die der (teilweisen) 
Absicherung von nicht durch die Pflege-
Pflichtversicherung gedeckten Kosten we-
gen dauernder Pflegebedürftigkeit dient, 
ist verfassungsrechtlich nicht geboten, da 
der Gesetzgeber sich bewusst für ein Teil-
leistungssystem entschieden hat.

Hintergrund: Nach der seit dem Jahr 
2010 geltenden Rechtslage sind Beiträge 
zur Basis-Krankenversicherung, die zur 
Erlangung eines sozialhilfegleichen Ver-
sorgungsniveaus erforderlich ist, und zur 
gesetzlichen Pflegeversicherung in voller 
Höhe als Sonderausgaben abziehbar.

Demgegenüber werden Aufwendungen 
für einen darüber hinausgehenden Kran-
ken- oder Pflegeversicherungsschutz 
und sonstige Vorsorgeaufwendungen, 
mit Ausnahme von Altersvorsorge-
beiträgen (also z. B. Arbeitslosen-, 
Unfall-, Erwerbsunfähigkeits-, Haft-
pflicht- und Risikoversicherungen), 

nur im Rahmen eines gemeinsamen 
Höchstbetrags steuerlich berücksichtigt, 
der allerdings regelmäßig bereits durch 
die Beiträge zur Basisabsicherung aus-
geschöpft wird.

Sachverhalt: Die Kläger hatten jeweils 
eine freiwillige private Pflegezusatzversi-
cherung abgeschlossen, mithilfe derer sie 
die finanziellen Lücken schließen woll-
ten, die sich im Falle dauernder Pflegebe-
dürftigkeit vor allem bei höheren Pflege-
graden aufgrund der den tatsächlichen 
Bedarf nicht abdeckenden Leistungen der 
gesetzlichen Pflegeversicherung ergäben. 
Die hierfür aufgewendeten Beiträge blie-
ben im Rahmen der Einkommensteuer-
veranlagung aufgrund der anderweitigen 
Ausschöpfung des Höchstbetrags ohne 
steuerliche Auswirkung. Hiergegen wand-
ten sich die Kläger mit ihrer Klage und 
machten im Kern Folgendes geltend: So, 
wie der Sozialhilfeträger die Heimpflege-
kosten des Sozialhilfeempfängers über-
nehme, müssten auch die Beiträge für 
ihre Zusatzversicherungen, die lediglich 
das sozialhilfegleiche Versorgungsniveau 
im Bereich der Pflege gewährleisteten, 
zur Wahrung der Steuerfreiheit des Exis-
tenzminimums einkommensteuerrecht-
lich berücksichtigt werden.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof 
(BFH) wies die Klage ab. Das Gericht 
hält die gesetzliche Beschränkung des 

Sonderausgabenabzugs für verfassungs-
gemäß und hat von einer Vorlage an das 
Bundesverfassungsgericht abgesehen.

	+ Der Gesetzgeber hat die gesetzlichen 
Pflegeversicherungen bewusst und in 
verfassungsrechtlich zulässiger Weise 
lediglich als Teilabsicherung des Risi-
kos der Pflegebedürftigkeit ausgestaltet. 
Hierbei sind nicht durch die gesetzliche 
Pflegeversicherung abgedeckte Kosten in 
erster Linie durch Eigenanteile der pflege-
bedürftigen Personen aus ihren Einkom-
men oder ihrem Vermögen aufzubringen.

	+ Dementsprechend besteht für den 
Gesetzgeber keine verfassungsrechtliche 
Pflicht, auch die über das Teilleistungs-
system hinausgehenden Leistungen 
steuerlich zu fördern und insoweit mitzu-
finanzieren.

	+ Das Prinzip der Steuerfreiheit des Exis-
tenzminimums erfordert lediglich, dass 
der Staat diejenigen Beiträge für Pflege-
versicherungen steuerlich freistellen 
muss, die der Gesetzgeber als verpflich-
tende Vorsorge ansieht und die nicht über 
das sozialhilferechtliche Niveau hinaus-
gehen. Dies ist bei einer freiwilligen 
privaten Pflegezusatzversicherung nicht 
der Fall.
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Wichtige Termine:  
Steuer und Sozialversicherung im Januar 2026

12.1.2026 
Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
Zahlungsschonfrist bis zum 15.1.2026 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen 
per Scheck)

28.1.2026 
Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozial
versicherungsträger am 28.1.2026

Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) 
bis zum 26.1.2026
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